
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-16/8184-RK 12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 iV.m. § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober-

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegv· 

hat die BesGhlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Anne Christine Zeidler, 

den Beisitzer Roland Naas 

und den Beisitzer Stefan Tappe, 

gegenüber der Bad Honnef AG, Lohfelder Straße 6, 53604 Bad Honnef, vertreten 

durch den Vorstand 

- Antragstellerin -



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

am 24.07.2019 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016' wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert - festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjähr-

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den in Anlage 

R1_Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der· Regulierungsperio-

de ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017, eingegangen bei der Be-

schlusskammer am 30.06.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re-

gulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und Anpassung der mit. Beschluss BK9-

16/8184 vom 27.06~2019 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 

i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetz-

agentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto 

sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizregulierungsverordnung) 

liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin u.a. mit Schrei-

ben vom 05.07.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin 

hat insbesondere mit Schreiben vom 20.07.2018 Stellung genommen. Darin führt Sie 

aus, dass Forderungsausfälle auch nach 2012 im Regulierungskonto anzuerkennen 

seien, d.h. von den erzielbaren Erlöse in Abzug gebracht werden müssten, sofern 

dem Netzbetreiber ein tatsächlicher nachweisbarer Erlösausfall entstanden ist, der 

auch nicht auf seine Versäumnisse zurückzuführen ist. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli-

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des. jeweiligen Ge-

schäftsjahres durch die Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet, unabhängig da-

von, ob Forderungen uneinbringlich waren. Aus diesem Grund sind auch die vom 

Netzbetreiber hilfsweise unter den sonstigen Entgelten für die Jahre 2013 und 2014 

angesetzten Insolvenzausfallbeträge in Höhe von bzw. ~icht 
anerkennungsfähig. Ein Abgleich der in der Erlösobergrenze enthaltenen Werte mit 

den tatsächlich eintretenden Kosten ist nicht vorgesehen. § 5 Abs. 1 ARegV gibt vor, 

welche Kostendifferenzen im Rahmen des Regulierungskontos abge.glichen werden. 

Forderungsausfälle sind davon nicht erfasst. Insofern · scheidet eine Berücksichtigung 

aus. Dies entspricht auch dem Willen des Verordnungsgebers, der in § 5 Abs. 1 

ARegV von „erzielbaren Erlösen" und nicht von „tatsächlich erzielten Erlösen" spricht. 

Den Netzbetreibern stehen verschiedene Möglichkeiten (Sicherheitsleistungen, Vor-

kasse, Sperre des Netzzugangs) während der Regulierungsperiode zur Verfügung, 

um rechtzeitig auf drohende Zahlungsausfälle zu reagieren. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige Re-

gulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 

Abs. 1 Satz 1 EnWG. 
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2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie"'." 

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge-

regelt ist, dass die Re.gulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21a Abs. 6 

EnWG genannten Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsver-

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert § 32 

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde 

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset-

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. 

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der 

Formulierung „nach Maßgabe des § 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas-

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver-

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab-

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldos 

bestimmt. Der Antrag ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. 

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach § 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01 .01 . des fol-

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung 

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er-

lösobergrenze. Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen Antrag 

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV erstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei 

der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst die Auflösung gemäß § 34 

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahre 

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz 3 ARegV regelt, dass der ermittelte Saldo abwei-

chend von der Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä-
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

tisch bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode (Auflösung über fünf Jahre) 

durch Zu- o~er Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 

bis 31 .12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsp~riode gemäß § 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re-

gulierungskontos zum 31.12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus 

den jährlich vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen 

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016, die mit diesem Beschluss entweder 

genehmigt oder ab~eichend festgelegt werden. 

Dies sind gemäß§ 5 Abs. 1 und 1a ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In-

vestitionsmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze· diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Diffe-

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess-
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stellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird und 

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetz handelt 

.sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapltalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

.berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 und die sich daraus er9ebenden Anpas-

sungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re-

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig be-

rechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem 

Beschluss abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösoberg renzen erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.Juni. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

30.Juni 2017 gestellt werden. Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskam-

mer am 30.06.2017 und damit fristgerecht zugegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrunde liegenden Da-

ten, insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten· Erlöse des 

abgelaufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der 

Antrag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und 

der dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendigen 

Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs-

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnli-

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck 

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi-

gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre 2012 bis 2016 

ist der Kapitalkostenaufschlag nicht relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrunde liegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge-

reicht. Die zum Antrag ·gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak-

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder-

lichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung 

getroffen, die für den Erstantrag zum 30.06.2017 eine abweichende Vorgehensweise 

vorschreibt. Danach wird der nach § 5 ARegV .ermittelte Saldo, in den alle noch offe-

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende 
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der dritten Regulierungsperiode durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt demnach zum 30.06.2017 die Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016, der auf Grundlage der Differenzen 

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird, und die entsprechende Anpassung der Erlös-

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die dritte Regulie-

rungsperiode. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re-

gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf dem abweichend fest-

gelegten Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 in Höhe von 

- beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 war abweichend 

vom Antrag mit dem Wert 

festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß § 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Aufgrund der"Übergangsregelung in§ 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erste Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31.12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie-

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 und den sich daraus 

zum 31.12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe-
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renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfer-

gebnissen gekommen: 

5.1. Jährliche Differenzen 

Für die Berechnung der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die 

Anlage R1_Gesamt und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwie-

sen. 

5.2. Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto-

saldos 2016 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Be-

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver-

zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um-

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti-

gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie-

rungskontosaldo zum 31.12.2016. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge-

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs: 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2016 über die Erlösobergrenzen der gesamten dritten Regulierungsperio-

de zu verteilen, so dass insgesamt fünf Annuitäten zu bilden sind. 

Für. die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschlä!;Je auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

R1_Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen-
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derjährlichen Erlösobergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

- anzupassen. 

6. 	 Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 
sich daraus ergeb~nden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto-

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01.2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung d.er Prozesse zum Regulierungskonto mit 

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte 

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösobergrenzen-Verfahren, insbesondere die 

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah-

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfung 

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren-

zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1 Oa ARegV bis zum Ende des 

Jahres 2017 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä-

gen durchzuführen. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung 

des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass vorgreifliche Verfahren nach § 

10 ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach§ 26.Abs. 2 ARegV zu teilwei-

sen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur 

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be-

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 

38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be-

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 nach Maßgabe des § 5 ARegV rückwirkend zum 01.01.2018 zu genehmigen. 

10 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe-

trag für die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest-

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern ledig-

lich die dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor-

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher 

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel-

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01.01.2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der 

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, 

sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal-

tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der dritten Regulierungsperiode nach§ 29 Abs. 1 EnWG LV.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1 Oa ARegV, Erweiterungsfakto-

ren nach § 10 ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 ARegV) zu verwenden. Im 

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie:. 

rungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss vol) 

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 18 Monaten 

nicht gravierend war und dem Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte be-

kannt waren. 

Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti-

gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze 

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Ge-

nehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpas-

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn-

vollste Lösung. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An-

passungsbeträge für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver-

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entspre-

chend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo aus-

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück-

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück-

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2018 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis 

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer-

den. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösobergren-

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungs-

kontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht ab-

schließend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verz•nsung entsprechend 

§ 5 Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entschei-

dungen oder eine Anpassungszusage veranlasst sein. 

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienall.ee 3, 40474 Düsseldorf) 

eingeht. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vor-sitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwer-

deschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Bonn, den 24.07.2019 

Beisitzerin als Vorsitzende Beisitzer Beisitzer 
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~nlage R  

für Verteilnetzbetreiber im regulären Verfahren  

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31.12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31.12.2016 gemäß § 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbeträge 

sind zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben 

sich aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 

die Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und der Annuitäten 

beschrieben. 

In der Anlage R1_Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenzen der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31.12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden Sie in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage R2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren 

Erlöse der Jahre 2012 bis 2016 in einer Übersicht dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der 

prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung. eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erl()sobergrenze nach 

Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 - 3 ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die jeweils im 

vorletZten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 und 6 ist bis zum Jahr 2016 auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die 

Erlösobergrenze anzuwenden sein soll. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer 

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV 

Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. Eine Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 aufgrund eines genehmigten 

Kapitalkostenaufschlags ist für die Ermittlung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 

noch nicht relevant. Der Kapitalkostenaufschlag wurde erstmals für das Jahr 2017 

genehmigt. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war in den Jahren 2012 bis 2016 nicht relevant 

Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erl.äse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt 
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der tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren 

Erlöse hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse . aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit 

Rückstellungsbildungen nicht zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass der Netzbetreiber derartige. Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

(erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, 

auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche · Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

1nanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 · ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten 

nach § 11 Abs. 2 Nr. 6 ARegV (nicht beeinflussbare Kostenteile) auf . Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Ein jährlicher Plan-Ist"." 

Kostenabgleich ermittelt die Differenz, welche gemäß § 5 Abs. 1, 2 ARegV auf dem 

Regulierungskonto verzinst Lind verbucht wird. 
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2.4 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten 

nach § 11 Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf 

Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese 

Regelung war erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die diesbezüglich in den Jahren 2012 

bis 2016 enthaltenen Ansätze sind den tatsächlich entstandenen Kosten des jeweiligen 

Jahres gegenüberzustellen. 

Zudem besteht gemäß der Festlegung der Kosten für Lastflusszusagen als volatile 

Kostenanteilei. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV (KOLA) (vgl. BK9-14/606) die Möglichkeit; volatile 

Kosten im Rahmen von Lastflusszusagen anzupassen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 

berücksichtigen. 

2.5 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber"durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b 

EnWG a. F. sowie nach § 44 GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 

3.1.1.1 Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2012 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2012-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2012-1 Zelle 182 dargestellt. 
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Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr~ 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV geltend gemacht. 

Felgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2012 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung Kosten für betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen· zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 

ARegV geltend gemacht. · Sofern diese Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2016 abgeschlossen worden sind, 

sind diese Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile. Die anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage R2_2012-1 Zeile 22 

dargestellt. · 

Die Beschlusskammer hat die Kosten für Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen i.H.v. 

um - auf gekürzt, da es sich hierbei um Kosten handelt, 

die auf gesetzlichen Vorgaben . beruhen (Regelarbeitsentgelt). Nach Angaben des 

Netzbetreibers gemäß des Erhebungsbogens zur Zusatzabfrage für die Überleitrechnung für 

die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten für die 1. Regulierungsperiode handelt sich bei 

diesen Kosten um ;,nicht berücksichtigungsfähige Kosten ATZ (Persaufw.)" (siehe Datei „ 
12000317_1_20140217_1D-83-FO-F3-E1-58", Blatt „B. § 11 (2) Nr. 9 ARegV", Zellen 026-

027 des Netzbetreibers). 

Berufsausbildung und Weiterbildung 
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Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die Berufsausbildung und 

Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im 

Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen (§ 11 Abs. 2 Nr. 11 ARegV) Kosten für 

Löhne und Gehälter sowie Schulungs- und Kurkosten in Höhe von 

berücksichtigt. 

Der Netzbetreiber hat die ursprünglich beantragten ~uf - gemäß des 

Erhebungsbogens zur Zusatzabfrage für die Überleitrechnung für die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten für · die 1. Regulierungsperiode korrigiert (siehe Datei 

„12000317_1_20140217_1D-83-FO-F3-E1-58", Blatt „D. § 11 (2) Nr. 11 ARegV", Zelle H42 

des Netzbetreibers). Die Beschlusskammer hat diese Kürzung berücksichtigt. 

Die anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage R2_201?-1 Zeile 24 dargestellt. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung 2008) 

Die Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 

GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in Anlage R2_2012-1, Zeile 80

dargestellt und beträgt 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

(Erweiterungsfaktor) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2012-1 Zeile 64 

dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.1.2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 
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3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.1.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2012 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 1 O und 11 dargestellt. 

3.1.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2013 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2013-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Gemäß § 8 

ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das 

Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der VPI des vorletzten 

Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird 

ins Verhältnis gesetzt zum VPI des Basisjahres (VPI 0). 
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Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der Indexwerte durch das Statistische Bundesamt) und für das Jahr 2011 

102,10 (abrufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI tl VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI 

für das Jahr 2010 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im · Herbst 2012 für die 

Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. 

vor der Basisumstellung des Statistischen Bundesamtes)" zur Verfügung stand, geht die 

Beschlusskammer für 2011 von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der 

Indexwerte 110,7 und 108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem 

Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage R2_2013-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2013 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV geltend gemacht. 

Die Beschlusskammer hat keine Änderungen an den vom Netzbetreiber beantragten 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten vorgenommen. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ ·4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2013-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nichtzumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erzielbare Erlöse 2013 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2013 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 
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Der Netzbetreiber hat Forderungsausfälle i.H.v. im Tabellenblatt 

A 1 b_Detailabfrage GuV als Kürzung aus der Position „1.1.1 Ausspeisepunkte ohne 

Leistungsmessung" eingetragen und von den Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug 

gebracht. Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren 

Erlöse werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet, unabhängig davon, ob Forderungen 

uneinbringlich waren. Aus diesem Grund sind auch die vom Netzbetreiber hilfsweise unter 

den sonstigen Entgelten für das Jahr 2013 angesetzten lnsolvenzau~fallbeträge in Höhe von 

nicht anerkennungsfähig. Ein Abgleich der in der Erlösobergrenze enthaltenen 

Werte mit den tatsächlich eintretenden Kosten ist nicht vorgesehen. § 5 Abs. 1 ARegV gibt 

vor, welche Kostendifferenzen im Rahmen des Regulierungskontos abgeglichen werden. 

Forderungsausfälle sind davon nicht erfasst. Insofern scheidet eine Berücksichtigung aus. 

Dies entspricht auch dem Willen des Verordnungsgebers, der in § 5 Abs. 1 ARegV von 

„erzielbaren Erlösen" und nicht von „tatsächlich erzielten Erlösen" spricht. Den 

Netzbetreibern stehen verschiedene Möglichkeiten (Sicherheitsleistungen, Vorkasse, Sperre 

des Netzzu-gangs) während der Regulierungsperiode zur Verfügung, um rechtzeitig auf 

drohende Zahlungsausfälle zu reagieren. 

Diese Beträge wurden daher von der Beschlusskammer zu den Umsatzerlösen 

hinzuzuaddiert. 

3.2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_..:Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2013 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R 1 

Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.2.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber für das Kalenderjahr 2013 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2014 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2014-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderung.en des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2014-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2014 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV geltend gemacht. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktc:>r) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2014-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben ~ich für das Jahr 2014 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 
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Der Netzbetreiber hat Forderungsausfälle i.H.v. im Tabellenblatt 

A 1 b_Detailabfrage GuV als Kürzung aus der Position „1.1.1 Ausspeisepunkte ohne 

Leistungsmessung" eingetragen und von den Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug 

gebracht. Forderungsausfälle werden jedoch nur für einen Übergangszeitraum bis zum Ende 

der ersten Regulierungsperiode berücksichtigt, so dass tatsächlich entstandene 

Forderungsausfälle ab 2013 nicht mehr anerkannt werden. Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist · 

die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-lässigen Erlösen und deri vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächli-chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im 

Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse werden in der Gewinn- und 

Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die Umsatzerlöse aus Netzentgelten 

abgebildet, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. Aus diesem Grund 

sind auch die vom Netzbetreiber hilfsweise unter den sonstigen Entgelten für das Jahr 2014 

angesetzten Insolvenzausfallbeträge in Höhe von - nicht anerkennungsfähig. Ein 

Abgleich der in der Erlösobergrenze enthaltenen Werte mit den tatsächlich eintretenden 

Kosten ist nicht vorgesehen. § 5 Abs. 1 ARegV gibt vor, welche Kostendifferenzen im 

Rahmen des Regulierungskontos abgeglichen werden. Forderungsausfälle sind davon nicht 

erfasst. Insofern scheidet eine Berücksichtigung aus. Dies entspricht auch dem Willen des 

Verordnungsgebers, der in § 5 Abs. 1 ARegV von „erzielbaren Erlösen" und nicht von 

„tatsächlich erzielten Erlösen" spricht. Den Netzbetreibern stehen verschiedene 

Möglichkeiten (Sicherheitsleistungen, Vorkasse, Sperre des Netzzu-gangs) während der 

Regulierungsperiode zur Verfügung, um rechtzeitig auf drohende Zahlungsausfälle zu 

reagieren. 

Diese Beträge wurden daher von der Beschlusskammer zu den Umsatzerlösen 

hinzuzuadd iert. 

3.3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 
dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2014 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage 

R1_Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2014 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1.1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2015 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2015-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2015-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 
Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2015-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14, S. 2 und S. 3 ARegV ist die festgelegte 

kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01. E;lines 

Kalenderjahres anzupassen. Der Netzbetreiber hat hierbei auf die im vorletzten Kalenderjahr 

entstandenen Kosten abzustellen. 

Die Beschlusskammer hat keine Änderungen an den vom Netzbetreiber beantragten 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten vorgenommen. 

Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2015-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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3.4.1.2 Erzielbare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2015 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt dargestellt. 

3.4.3 Differenz aus volatilen Kostenant~ilen 2015 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R 1 

Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.4.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG werden in der Anlage R 1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.5 Jahresdifferenz 2016 

3.5.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2016 

3.5.1.1 Zulässige Erlöse 2016 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2016 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2016-.1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2016-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14, S. 2 und S. 3 AR.egV ist die festgelegte 
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kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß ·§ 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01. eines 

Kalenderjahres anzupassen. Der Netzbetreiber hat hierbei auf die im vorletzten Kalenderjahr 

entstandenen Kosten abzustellen. 

Die Beschlusskammer hat keine Änderungen an den vom Netzbetreiber beantragten 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten vorgenommen. 

Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2016-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.5.1.2 Erzielbare Erlöse 2016 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.5.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.5.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2016 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.5.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inkl.usive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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4 	 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 

An pass u ngsbeträge 

Zur Berechnung des . Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 sind die entsprechenden 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis 

2016 sind in der Anlage R1_Gesamt Zeile D14 - H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in 

den Jahren 2010 und/oder 2011 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen . Sonderlösung 

Gebrauch gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung 

zu berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2010 ist in der Zelle 

D22, der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden. 

Diese Jahresdifferenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß der Übergangsregelung in § 34 

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37-

H37 angegeben. 
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Bad HonnefAG Betriebsnummer 12000317 

Rl Ermittlung der Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

2012 2013 2014 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 5.498.261,14 5.758.210,83 5.942.269,05 5.991.736,00 6.269.984,88 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 5.744.529,47 5.884.210,56 5.151.378,09 5.727.253,04 6.431.020,91 

Erforderliche Inanspruchnahme tatsächlich entstandene Kosten 
vorgelagerter Netzebenen gemäß §11--------------------
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten Volatile Kostenanteile gemäß §11 
Abs. 5ARegV 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung
Messung/ Messtellenbetrieb 

entstehende Kostenveränderun 

Sonstiges 

Jahressaldo der Einzeldifferenzen _,gem. Bundesnetzagen_tu_r__________~____________""'~_

em. Antra des Netzbetreibers 
Differenz 

Vorjahressaldo (Anfangsbestand) 
Jahressaldo der Einzeldifferenz_en 

Betrag aus optionaler Sonderlösung 
Endbestand 
Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 
Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 
Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo nach Verzinsung 

iaberi 1em. Antrag Genehmigte Werte 
Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 
Verzinsung für das Jahr der Antragstellung 
Barwert (zu verteilender Betrag) 
ährliche Annuität von 2018 bis 2022 

Vefr'tellurig .::.-~· 

Anpassungsbetrag St 
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Bad Honnef AG Bebiobsnummer 12000317 

R2 2012-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2012 

Daten der Rogullerungsperiode Jahresdaten 

Verfahrensart Regelverlatven 

5.101 .955,31 E Ausgangsniveau gemäß§ 6 Abs. 1 AA.egV 

Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV 

Basisjahr[\,] 2004 

Effizienzwert {EWJ 100,00% 

Verbrauchefllre\sgesamtindex nach § 8 ARegV des Jahres 2004 [VPIO] 101,6 

Verbraucherprelsgcsamtindex naeh § 8 AAegV des Jahres 2010 [VPlt] 108,20 

Jahr Verteilungsfaktor nach 
§ 16 Aha. 1 AAegV (\II) 

Verteilungsfaktor nach 
§ 16 Ab& 2 AAegV 
{\lt, lndiv) 

Genereller sektoraler 
Prcdukttvit!tsfaktor 
nach § 9 AAegV )PF!) 

2009 0,10 1,2500% 

2010 0,20 2,5156% 

2011 0,30 3,7971% 

2012 0,40 5,0945% 

Saldo aus Netzv•r·Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach§ 11Abs.2 ARegV Werte aus Bas~jahr Kosten Ertöse llnclerungen (Übertrag) 

gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1) 

Konzessionsabgaben (Nr. 2) 

Betriebssteuem (Nr. 3) 

erfordertiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (Nr. 4) 

genehmigte Investitionsmaßnahmen nach§ 23 AR.egV (Nr. 6) 

Au11ösung des Abzugsbetrages nach § 23 Abs. 2a ARegV 

verbleibende Kosten Biogas nach Abzug Wtilzungspauschale (Nr. 8a) 

bebieb. und tartlVertrag. Vereinbar. zu Lohnzusatz- und Versorgwigslelst (Abschluss vor 31 ,12.08) 
Nr. 9 

Betriebs- und Personalratstatigkelt (Nr. 10) 

Berufsausbildung, Weiterbildung, 8ebiebskindertagesstatten (Nr. 11) 

pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARegV (Nr. 12) 

AuflOsung voo BaukoatenzuschOssen/ Ne1zanschluS$kostenbeüragen {Nr. 13) 

Kosten oder Ertase aus Maßnahmen eines Berreibera von Gasversorgungsnetzen, die einer 
wirksamen Verfahrensr lierun untel1ie en 

• E 

€ 

€ 

€ 

€ 

• € 

E 

• E 

• € 

E 

€ 

• € 

Dauerhaft nicht beeinflussbara Kosten KAdnb 

Saldo aus Netzver-volatile Knstenantaile nach§ 11 Abs. 5 ARegV Kosten in VKD Erlöse inVKO Kostan in VKt Ertllse In VKt änderungen (Übertrag) 

I Kosten ftlr die Beschaffung von Treibenergie 0,00 € 

)Kosten fllr Lastflusszusagen 000€ 

Summe 0,00€ 

Saldo O,OOE 

o,ou 0,00€ o,ooc 
0,00€ /·;);///Xß/ 

O,OOE 0,00€ O,OOE 

0,00€ 

/ /l'//:P'~I 
,/,/')// /'#://' 1 

Differenz der volatilen Kostenanteile (VKt - VKO) 
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Bad Honnef AG Betriebsnummer 12000317 

Angepasste EOG vor Saldo aus Netzver· Summe (angepasste EOG EnnltUung dervorübergehend nicht beeinflussbaren und dar beeinflussbaren Kostenanteile Wert& aus Basisjahr 
Netzverände~gen ändenmgen (Übertrag) nach Netzveränderungen 

Gesamtkosten ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile KAges,O - KAdnb,O 

Beeln11ussbarer Kostenanteil [%] 1-EWa 

Beeinflussbarer Kostenanteil f3'I KAb,O 

Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil l°..ii] EWa 

Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil J] KAvnb,O 

Nicht abgebauter Teil der beelnllussbaren Kosten 1-111 

Nicht abgebauter beeinflussban1r Kostenanteil (1 - Vt) X KAb,0 

Abzubauender beeinflussbarer Kostenanteil Vtx KAb,O 

Jährliche vorübergehend nicht beeinflussbarer zzgl. nicht 
bauten beeinflussbaren Kostenanteil 

KAvnb,O + (1 - VI) x KAb,O 

Verbraucherpreisgasamtindex (VPI) und Produktivitätsfaktor (PF) 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV VPI 

VPI 2006 (= VPIO) 

101,60 

VPI 2010 

108,20 

steigerung des Verbraucherpreisgesamtlndex bezogen auf Basisjahr VPlt/VPIO 1,0650 

kumulierter genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 AAegV PFI 0,0509 0,0509 

Verbraucherprelsgesamtindex J Produktivitätsfortschritt (VPIWPIO) - PFI 1,0140 

Jährliche Kostenanteile Kvnb + Kb mit VPI und PF i KAvnb 0 + (1·vtl x KAb 0 x NPl ltNPIO • PFt 

Erweiten.mgsfaktor (EF) 

Jährliche Kostenantelle "vnb" + "b" mit VPH und PFt sowie EFt 

(VPIWPIO - PF!) x EFt 

(KAvnb,O + ( 1 - VI) XKAb,O ) X (VPIWPIO - PFI) X EF 

Qualitlilselement (Qt)  

IZu· und Abschlage auf die ErlOsobg enze nach ! 19AA09V Ct  

Saldo des Regulierungskontos (St) 

~~nd5~~~a:zu~ Ausglelch des Saldos des Regulierungskontos St 

Veränderung dar volatilen Kostenanteile (VKt-VKO)  

Veränderun der volatilen Kostenanteile nach 11 Abs. 5 AAe V VKt-VKD  

EOI = KAdnb,I +(KAvnb,0 + ( 1 - Vt) X KAb,O ) X ZWfschenergebnis Erlösobergrenze nach Regulierungsfonnel (EOt) IWPIO - PFt x EF + Qt + VKt - VKO+ St 

Sondersachverhalte 

Sachverhalte dle nicht von der Renulierun fonnel erfasst werden 

1Kalenderjlhi11che Ei10sobergrenze EOI, kalenderjährlich o,oul 
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Sad Honnef AG Betriebsrunmer 12000317 

R2 2013-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobargranza durch die Bundesnetzagentur f!lr das Kalenderjahr 2013 

Daten der Regulierungsperiode Jahresdaten 

Verfahrensart Regelverlahren 

Ausgangsniveau gem!ß § 6 Abs. 1 ARegV 5.288.528,63 E 

Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV 

Basisjahr (1,) 2010 

Effizienzwert [EWJ 100,00% 

Verbraucherpreisgesamtlndex nach§ 8 ARegV des Jahres 2010 [VPIO] 100 

Verbraucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV des Jahres 2011 (VPlt) 102,31 

Jahr Vertellungslaktor nach 
§ 16 Abs. 1 AAegV (VI) 

VerteifungafaKtor nach 
§ 16 Abs. 2 ARegV 
[VJ,indivl 

Genereller aektoraler 
Produktivitatafaktar 
nach § 9 ARegV (PFt] 

2013 0,20 1,5000% 

2014 0,40 3,0225% 

2015 q,6(] 4 ,5678% 

2016 0,80 6,1364% 

2017 1,00 7,7284% 

Saldo aus Netzvel'-Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach 9 11 Abs. 2 ARegV Werte aus Basisjahr Kosten E~öse ändarungen (Übertrag) 

gesetztiche Abnahm~ und VergOtungspftichten (Nr. 1) 

Konz...ionsabgaben (Nr. 2) 

Be111ebssteuem (Nr. 3) 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (Nr 4) 

genehmigte Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (Nr. 6) 

Auflösung des Abzugsbetrages nach§ 23 Abs. 2a AAegV 

v~ibende Kosten Biogas nech Abzug Wälzungspauscha/e (Nr. 8a) 

betrieb. und tarifvertrag. Vereinbar zu Lohnzusatz- undVersorgungsleist (Abschluss vor 3112.08) 
Nt.II 

Bebiebs- und Personalratstatlgkelt (Nr. 10) 

Berufsausbildung, Weiterbildung, Betriebskindertagesstatten (Nr. 11) 

pauschalierter lnvestition5zuschlag nach § 25 AAegV (Nr. 12) 

AuftOsung von BaukostenzuschOssen/ Netzanschlusskostenbettragen (Nr. 13) 

E 

€ 

€ 

€ 

€ 

E 

€ 

€ 

E 

€ 

€ 

€ 

€ 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten KAdnb 

volatile Kostenantll:ila nach § 11 Abs. 5 ARegV 

Kasten für die Beschallung von Treibenergie 

Kosten 1Dr lastftusazusagen 

'Differenz der volatilen Kostenanteile (VKt - VKO} 

Angepasste EOG vor Saldo aus Netzv.el'- Summe langepasste EOGEnnittlung der vorübergehend nidrt beeinflussbaNn und der beelnfluubaren Kostenanteile Werte aus Basisjahr Netzv•rlndarungen änderungen (Übertrag) nach Netzveränderungen 

Gesamtkosten ohne dauerhaft nicht beeklflussbEtie Kostenanteile KAges,O • KAdnb,0 

Beelnftussbarer Kostenanteil(%] 1-EW~ 

Beeinflussbarer Kostenanteil J.1 KAb,O 

Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil rAl EWa 

Vortlbergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil JI KAvnb,O 

Nicht abgebauter Teil der beeinflussbaren Kasten 1-\11 

(1 • \ll)x KAb,O 

Abzubauender beein11ussbarer Kostenanteil \llx KAb,O 

Jährliche vorübergehend nicht beeinflussbarer zzgl. nicht 
a ebauten beelnftuHbaren Kostenanteil KAvnb,O + (1 -Vt) x KAb,O 

Vorbnwcherprais_..mfndox (VPI) und Produktlvitl1sfaktor (PF) 

VPI 2010 (• VPIO) VPl2011 

Verbraucherprelsgesamtlndex nach § 8 ARegV 100,00 102,31 

Steigerung dea Verbraucherpreisgesamtindex bezogen auf Basisjahr VPlt / VF'ID 1,0231 

kumulierter genereller stktoraler Produktivitltsfaktor nach § 9 AAegV PFt 0,0150 0,0150 

Verbreucheipreisgesamtfndex J Produktivitätsfortschritt 

JAhrtic:he Kosb!!inMrt:8lle Kvnb + Kb mit 

(VPIWPIO) - PFt 

KA.vnb,O + 1- Vt x KAb 0 W PIWPIO - PF 

Erwei1erongsfaktor (EFJ 

=~ungsbetreg auf Grund eines Erweiterungsfakt018 nach § 4, § 10 EFt 

Soito-4von 12 



Bad Honnef AG Bebiebanummer 12000317 

lnftationlerung (VPIWPIO - PFt) x Eft 

JäMlche Kostenanteile "vnb" + "b" mtt VPH und PFt sowie EFI (KAvnb,O + ( 1 - VI) x KAb,O ) x (VPIWPIO - PFQ x EF 

Qualitätselement (QI) 

Zu- ood AbschlA auf cle ErHlsobet enze nach 19 ARe W 01 

Saldo das Regulierungskontos (St) 

Veränderung der volatilen Koatenantaile (VKt-VKO) 

Veranden.in der volatilen Kostenanteile nach 11 Abs. 5 AR V VKt-VKO 

EOt a KAdnb,t +(KAvnb,O + ( 1 -Vt) x KAb,O) X Zwischenergebnis: Ertösobergrenza nach Regulierungsformel (EOt) lWPtO - PFt x EF + Ot + VKt- VKO+ St 

Sondersachverhalte 

Sachverhalte die nicht von der R llerun formel erfasst werden 

Kalenderjlhr11che ErfOsobergrenze Eot, kalenderjahrfich 

Soite5von 12 
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R2 2014-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2014 

Daten der RegulieNngSpmriode ·Jährnmtan 

Verfahrensart Regelverfahren 

5.288.528,63 €Ausgangsniveau gemaß § 6 Abs 1 AR.egV 

Pauschalierter lnvestitionezuschlag nach § 25 A RegV 

Basisjahr[I,] 2010 

Enizlenzwert [EW.J 100,00% 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV des Jahres 2010 [VPIO] 100 

Verbraucherpreisgeaamtindex n&ch § 8 ARegV des Jehrn 2012 (VPlt) 104,10 

Jahr Verteilungsfaktor nach 
§ 16Abs. 1 AAerf>/ (VI) 

Verteilungsfaktor nach 
§16Aba. 2AAegV 
(VI, indi•J 

Genereller sektoraler 
ProduktlvittlsfaldO< 
nach § 9 AAegV {PFt] 

2013 0,20 1,5000% 

2014 0,40 3,0225% 

2015 0,60 4 ,5678% 

2016 0,80 6 ,1364% 

2017 1,00 7,7264% 

Saldo aus Netzver· Dauerhaft nic:ht beeinflussbare Kostenanteile nac:h § 11 Abs. 2 ARegV Werta aus Basisjahr Kosten Erlöse 
llnderungen IObertrag) 

gesetzliche Abnahme- und Verg0tungsp111chten (Nr 1) 

Konzeoslonsabgallen (Nr. 2) 

Bebiebssteuem (Nr. 3) 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (Nr. 4} 

genehmigte Investitionsmaßnahmen nach§ 23 AR.egV (Nr. 6) 

AuftDsung des Abzugsbetrages nach § 23 Abs. 2a AAegV 

vefbleibende Kosten Biogas nach Abzug WAlzungspauschale (Nr 8a) 

betrieb und tarifvertrag. Vereinbar zu Lohnzusatz- und Versorgungsleisl (Abschluss V<Jr 31 12.08) 
,,. , 9 

Betriebs- und Persanalratztatigkeit (Nr. 10) 

Berufsausbildung, Weiterbildung, Betri.ebskindertagesetatten (Nr.11) 

pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 AR.egV (Nr 12) 

AuftOsung von BaukostenzuschDssenl Netz:anschlusskostenbei1J8gen (Nr 13) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

• € 

€ 

€ 

€ 

€ 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten KAdnb 

Saldo aus Netzver· Yolatile Kostenanteile nac:h § 11 Abs. 5 ARegV Ko1t11ninVKO Erll!$C in VKO Kosten lnVK1 ErläsoinVKI 
ändenmgen (Übertng) 

Kosten filr die Beschaffung von Treibenergie )J'°/j;;///> 
Kosten fo.r Lastflusszusagon / #//~.///,; 

Summe  

Saldo  

Differenz der volatilen Kostenanteile (VKt - VKO) 0,00€! 

Angepaut9 EOG vor Saldo aus Netzver- Summe (angepasste EOGEnnittlung der vorübergehend nic:ht beeinflussbaren und der beeinflusSbarwn Kostenanteile Werte aus Basisjahr Netzveränderungen änderungan (Übertrag) nach Netzveränderungen 

GesamUcosten ohne daueffiaft nicht beelnftussbare Kostenantene KAges,O • l<Adnb,O 

Beeinflussbarer Kostenanteil (%) 1-EWa 

Beeinflussbarer Kostenanteil J.1 KAb,O 

VorUbergehend nicht beelnftussbarer Kostenanteil (%) EWa 

Vorübergehend nicht beeinflussbarer KO$tenaJltell J] KAvnb,O 

Nicht abgebauter Teil der beeinftussbaren Kosten 1 ·vt 

Nicht abgebautar bHinflussbarer Kostenanteil (1 - Vt) X KAb,0 

Abzubauender beelnftuggbarer KD'l!ltenanteil Vtx KAb ,0 

Jährliche vorübergehend nic:ht beeinfluss r gl. nie: 
a ebauten beeinflussbaren Kostenante ·1 KAvnb, ""'(1 - \lt) X KAb,O 

Vorbnoucherpntisgoumtin- (VPI) und Produktivillllsfaktor (PF) 

Verbrauc:herprei&gesamtindex nach § 8 ARegV VPI 

Steigerung des VetbNJUCherpreisgesamtindex bezogen auf Basisjahr VPl1/VPiO 

kumulierter genereller aekloraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV PFt 

Vert:>rauc:herprei.sgesamtlndex I Produktivita1aft>rtschritt (VPltNPIO) • PFt 

Jlhrliche Kostanant.Ha Kvnb + Kb mit VPI und PF 4KAvnb O + 1- Vt x KAb 01 x lVl-'1tNPIO- PFO 

VPI 2010 (• VPIO) 

100,00 

0,0302 

VPI 20t2 

104,10 

1 ,0410 

0,0302 

1,0108 

Eiweillerung•faktor IEFJ 

=~ungsbetrag auf Grund eines Ei:weiterungsfaktora nach § 4, § 10 Eft 

Seit9 8 YDn 12 
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lnftationlerung (VPIWPIO - PFt) X EFI 

Jährliche Kostenanteile '"vnb" + "b'" mit VPtt und PFt sowte Eft (KAvnb,O + ( 1 - VI) x KAb,O) x (VPll/VPIO - PFt) x EF 

Qualitätselement (Qtj 

Zu- und Abschlä e auf cle ErfOsober enze nach 19 AR V Qt 

Saldo des Regulierungskontos (St} 

~~nd5~~~i1:.:m Ausgleich des Saldos des Regulierungskontos St 

Veränderung der volatilen Kostenanteile (VKt-VKO) 

Veranderun der volatilen Kostenanteile nach 11 Abs. 5 ARe V VKl-VKO 

EO!= KAdnb,t +(KAvnb,0 + ( 1 - VI) x KAb,0 ) X Zwischanergebnis Erlösobergrenza nach RegulienmgsfOrmel (EOt) 
IWPIO - PFt x EF + 0t + VKt - VKO+ St 

Sondersachverhalte 

SachverhaHe die nicht von der R lierun !ifotmel erfasst werden 

1Kalenderjlhrliche Erlllsobergrenze EOt, kalendefjäMicll 5-942.269,05 ~ 0,00€~ 5.9'2.269,05 , , 

S.ita7von 12 
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R2 2015-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2015 

Jahntsdatan 

Verfahrensart Regelverfahren 

Ausgangsniveau gemäß § 6 Abs 1 ARegV 5.288.528,63 E 

2010 

Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 AAegV 

BHisjahr (\:il 

Effizienzwert [EW.J 100,00% 

Verbrauch,erpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV des Jahres 2010 [VPIO] 100 

Verbrauc:herpreisgesamtlndex nach § 8 AAegV des Jahres 2013 [VPlt] 105.70 

Jahr Vertelkmgsfaktor nach 
§ 16 Abs. 1 AAe{(ll (VI) 

Verteilungsfaktor nach 
§16Aba 2AA~V 
(Vt. lndlvl 

GenereJrer uktoraler 
Produktlvitllsf;iktor 
nach § 9 AAegV (PFt] 

2013 0.20 1.5000% 

2014 0,40 3,0225% 

2015 0,60 4,5676% 

2016 0,80 B.1364% 

2017 1,00 7.7284% 

Saldo aus Netzver-Dauerhaft nicht beelnftuubare Kostenanteile nach§ 11 Abs. 2 ARegV Wert.e aus Basisjahr Kosten Erlöse änderungen (0bertrag) 

geselztiche Abnahme- und Vergotungspftichten (Nr 1) 

Konzession„bgaben (N<. 2) 

Beb'iebssteuem (Nr. 3) 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (Nr. 4) 

genehmigte lnvestiUonsmaßnahmen nach§ 23 ARegV (Nr. 6) 

AuftDsung des Abzugsbetrages nach § 23 Abs. 2a AAegV 

vefbletbende Kosten Biogas nach Abzug WaJzungspauschale (Nr, 8a) 

beoieQ. und terifvertrag. Vereinbar zu Lohnzusatz· ll'ld Vers<Jrg'--1gafeisl (Abschluss vor 3112.08) 
(Nl'. 9 

Betriebs- und Persanalrat:atatigkeit (Nr, 10) 

Berufsausbildung, W~tteltlildung, Betriebskindertegesstatten (Nr. 11) 

pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARetjt/ (Nr 12) 

Au1'16sung von Baukostenzuschüssen/ Nelzanschlusskostenbeltrlgen (Nr. 13) 

Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen eines BetreitJera von Gasvenmrgungsnetzen, ctie einer 
wirksamen Verfahrensre llerun untertl en 

E 

€ 

€ 

€ 

E 

€ 

€ 

€ 

€ 

E 

E 

E 

€ 

Dauertlafl nicht beeinflussbare Kosten KAdnb 

Sakfo aus Netzver-volatile Kostenardeile nach§ 11 Abs. 5 ARegV Kosten in VKO ErtöseinVKO Kosten in VKt ErUbeinVKt andetunjlen (Übertrag) 

Kosten mr die Beschaffung von Treibenergie '/:'/,/',0 ,////•/ 
Kosten mr Lastflusszusagen /,/.///;//; 

Differenz dar volatilen Kostenanteile (VKt - VKO) 

Angepasste EOG vor Summe (angepasste EOG 
EnnittlLmg der vorübergehend nicht beeinflussbliren und der beainfluubaren Kostenanteile Werte aus Basisjahr Netzvarlnderungen nach Netzv•-*nderungen 

Jährliche vorübergehend nicht bee·influssbat11r zzgl. nicht KAvnM • (1 - VI) x KAh,O
bauten beeinflussbaren Kostenanteil 

Verbraucherpntisguamtindex (VPI) und Produktivitltsfaktor (PF) 

VPI 2010 (• VPIO) Vpt 2013 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 AAegV VPI 100,00 105.70 

stelgerung des VerbraueheQJreisgesamtindex bezogen auf Basisjahr VPh/VPtO 1,0570 

kumulierter genereller aektoraler Produktivitätsfaktor nach·§ 9 ARegV PFt 0,0457 0.0457 

Verbraucherpreisgesamtindex I Produktivit:atsfortschritt (\/PllNPIO) - PF! 1,0113 

Jlhrfiche Kostenanteile Kvnb + Kb mit VPI und PF KAvnb,0 + 1· \lt x KAb 0 x fVPlWPIO - pfrl 

Gesamtkosten ohne dauerflaft nicht l>eetnnussbare Kostenanteile 

Beeinflussbarer Kostenanteil(%] 

Beeinflussbarer Kostenanteil J]  

Vorübergehend nicht beemflussbarer Kostenanteil [%)  

Vorübergehend nicht becir:sftussbarer Kostenanteil J.1  

Nicht abgebauter Tell der beeinftussberen Kosten  

Nicht abgebaut.er beeinttuubarer Kostenanteil  

Abzubauender beeinflussbarer Kostenanteil  

KAgea,O - KAdnb,Q 

1-EWa 

KAh,0 

EWo 

KAvnb,O 

1-VI 

(1 - VI) XKAb,0 

Vlx KAh,O 

Erweiterungsfaktor (EFJ 

Anpesaungsbetrag auf Grund eines Erweiterungsfaktors nach § 4, § 1 D EFt 
AAeaV 
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lnftationterung (VPIWPIO - PFt) x EFt . 

JIMlcho Koslenanteile "vnb" + "b" mit VPH und PFt sowie EFI (l<Avnb,O + ( 1 - \II) x l<Ab,0) x (VPIWPIO- PFI) X EF 

enzenach 19ARe V Qt 

Saldo des Regulierungskontos ISt) 

~~~nd5~~~~a::u~ Ausgleich des Saldos des Regulierungskontos 51 

Veränderung der volatilen Kostenanteile (VK.t-VKOJ 

Veränderun der volatilen Kostenanteile nach 11 Abs. 5 ARe "/!,/ VKt-VKD 

EOI • KAdnb,t +(l<Avnb,O + ( 1 - vt) x l<Ab,O ) x Zwisdwn•rgebnis Erlösobergrenze nach Regulierungsformel (EOt) WPIO-PF X EF+Qt+VKt-VKD+St 

Sondersachverhalte 

Sachverhalte die nicht von der Re lierun sf'Ormel erfasst werden 

Kalenderjlhrflche Erfllaobergrenze EO!, kalenderjahrlich 5.991.7:16,00( 1.991.7:16,00. 

Soite9>.ion12 
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R2 2016-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2016 

Daten der Ragulienmgsperiode 

gesetzliche Abnahm~ und VergOtungspfllchten (Nr. 1) 

Konzessionsabgaben (Nr. 2) 

Betriebsoteuem (Nr. 3) 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (Nr. 4) 

genehmigte Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ·ARerjl/ (Nr. 6) 

Aufll5sung des Abzugsbelrages nach § 23 Abs. 2a ARegV 

verblelbende Kosten Biogas nach Abzug Wllzungspauschale (Nr. Sa) 

etrieb. und b!rifvertreg. Vereinbar zu Lohnzusatz- und Vet'$0Tgung&Jeisl (Abadduu vor 31 .12.08) 
. 9) 

Beb'lebs- und Personalratsbltigkeit (Nr. 10) 

Berufsausbildung, Wclterblh:ll.mg, Betriebskindertages.statten (Nr. 11) 

pauschalierter lnveatitionazuschlag nach§ 25 ARegV (Nr 12) 

Auft6sung von Bauko&tenzuschOssen/ Netzanschlusskostenbeitragen (Nr 13) 

KO&ten oder Erl6se aus Maßnahmen eines Betreiben von Gasversorgungsnetzen, die eJier 
wirksamen Verfahrensr lerun unterfie en 
aus einem vereinfachten Verfahren Obergehen de dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile (ohn 
vor ela erte Netzkoste 

Regelverfahren 

5.288.528,63 € 

2010 

100,00% 

100· 

106,60 

Summe 
Saldo 

Werte aus Basisjahr 

Jahr 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Ka-. 

Verteih.mgsfaktor nach 
§ 16Abo 1 ARegV (VI) 

0,20 

0,4() 

0,60 

0,80 

1,00 

Verteilungsfaktor nach 
§ 16 Abs 2 ARegV 
[V1,indiv} 

5aldo aus Netzver-
ändarungen (Kosten) 

Genereller aektoraJer 
Produklivitl.tafaktor 
nach § 9 ARegV [PFIJ 

1,5000% 

3,0225% 

4,5671!% 

6,1364% 

7,728"% 

Saldo aus Netzver-
änderungen (Eriöse) 

• E 

// ////// // 
- E 

€ 

€ 

€ 

- € 

€ 

- E 

Verfahrensart 

Ausgangsniveau gemlß § 6 Abs 1 ARegV 

Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 AAegV 

Basisjahr(\i] 

Effizienzwert [EW.J 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV des Jahres 2010 [VPIO] 

Vefbraucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV des Jahres 2014 [VPft] 

Dauerhaft nicht beeinflu.sbara Kostenanteile nach§ 11Abs.2 ARegV 

Dauerhaft nicht bcelnftussbare Kosten KAdnb 

Saldo aUs Netzver-volatile Kasll!nantelle nach§ 11 Abs. S ARegV Kosten In VKO ErtllselnVKO KosteninVKt Erl6$e in VKt lmlenmgen (Übertrag) 

Kosten fQr die Beschaffung von Treibenergie #ß////~/ 
Kosten fOr Lastftusszusa,gen //-;/,//,///. 

Summe 

Saldo 

Differenz der volatilen Kostenanteile (VKt - VKO) 

Ennittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren und der beeinflussbaren Kostenanteile Werte IUS Basisjahr 
Angepasstll EOG vor Saldo aus Nclzver- Summe (angepasste EOG 
Netzveränderungen änderungen (Übertrag) nach Netzveränderungen 

Gesamtkosten ohne dauerhaft rücht beeintussbare Kostenanteile KAges,O • KAdnb,O 

Beeinll\lssbarer Kostenanteil (%] 1-EWa 

Beeinflussbarer Kostenanteil ~ l<Ab,O 

VorObergehend nicht beeinflussbarer Kostenantell (%] EWa 

VarObergehend nicht beeinflussbarer Kostenantcll L!J KAvnb,O 

Nicht abgebauter Tell der beeln11ussbaren Kosten 1-VI 

Nicht abgebauter beeinftussbarar Kostanantell (1 - VI) X KAh,0 

Abzubauender beelnftussbarer Kostenanteil vtxKAb,O 

Jährliche vorübergehend nicht beeinflussbarer zzgl. nicht 
uten beeinflussbaren Kostenanteil KAvnb,0 + (1 - VI) x l<Ab,0 

Verbraucherprelsgsamtindex (VPI) und Produktnritittsfaktor IPF) 

Vertiraucherpreisgeaamtindex nach § 8 ARegV VPI 

Steigerung des Verbraucflerpreisgesamtindex bezogen auf BBBisjahr VPltlVPtO 

kumulierter genereller aektoraler Produktivitatsfaktor nach § 9 AAerN Pft 

Verbraucherpreisgeumtindex I ProduktivttAtsfortacluitt (VPIWPIO) - Pft 

Jährliche Kostenantelle Kvnb + Kb mit VPI und PF (KAvnb,0 + t1- Vtl x KAb 01 x NPIWPID - PFU 

Ei-welterungsfaktor IEF) 

Anpassungsbetrag auf Grund eines Erweiterungsfaktors nach§ "4o, § 10 EFt 
AAeaV 

S•itD 10von 12 
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VP12014 

106,60 
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Bad Honnef AG &triebe.ntJmmet 12000317 

lnftationierung (VPIWPIO - PFt) x EFt 

Jlhrtiche Kostenan110lle -.nb" + "b" mH VPH und PFt sowie EFI (KAvnb,O + ( 1 - VI) x KAb,O ) x (VPIWPIO - PFQ x EF 

Qualilltselemenl (QI) 

Zu- und Abschta aUf die ErlOsober enze nach 19 AR V Ot 

Saldo des Regulierungskontos (St) 

Ve<lnderung de< volatilen KoslanantBile (VKt-VKO) 

Ven1nderun der volatl ten KostenanteHe nach 11 Abs . 5 AR V VKl-VKO 

Eot • K.Adnb,t +(KAvnb,O + ( 1 - Vt) x KAb,O) X Zwischenergebnis Ertösobergranza nach ReguHerungsfonnel (Eot) IWPIO - PFt x EF + Qt + VKt-VKO+ St 

Sondersachverhalte 

!Sechvefhalte die nicht von der Resufienmssformel erfa66t werden 

1Kalenderjlhrllche Er10aobergrenze EO!, kalenderjährlich 
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Bad Honnef AG Betriebsnummer 12000317 

R3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 
-rr--._.:"'._- -- - -.............. --- ··- -~  

·. 20!4 ::;; :.'L·~,.; . ;. ,"' ' 2015 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 

1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

1.1.3 Abrechnung 

1.1.4 Messung 

1.1.5 Messstellenbetrieb 

1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

1.1.7 Vertragsstrafen 

1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 

1.1.10 Weitere Erlöse 

1.1.11 Konzessionsabgaben 

1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.11) 

+ Unterverprobung 

= Erzielbare Erlöse 5.744.529,47 5.884.210,56 5.151.378,09 5.727.253,04 6.431.020,91 
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